
einigen Zeugen Widerruf leiſten wegen threr ärgernisvollen Verletzung
der kirchlichen Vorſchriften bei Eingehung der Miſchehe

ind leſe Punkte von Sylvia 5 erreichen, dann würde der
ſacramentalen Losſprechung ni Im Wege ſtehen, mindeſtens dann
nicht, wenn der Prieſter die Befugnis hat, fürs innere Forum von
dem favor haeresis abſolvieren; on müſste bezüglich Hebung
der Excommunication enn nicht Unkenntnis davon befreit hat

vorher ans Ordinariat erl  E werden. Urde aber die Be
reinigung beim Ordinariat 3 ange dauern, und eS der Sylvia zu
er werden, thren ſündhaften Zuſtand ſo ange mit ſich 3 ſchleppen
dann dürfte der Beichtvater auch ohne beſondere Bevollmächtigung
von Cenſur und Sünde abſolvieren, uuLr mit der Auflage, innerhalb
eines onats auch dieſen Abſolutionsfall mit Rom bereinigen.
Sylvia müſste ſich Qher 3u der etwa von Rom Aus zu beſtimmenden
Buße bereit erklären und ihre Zuſtimmung 3 dem Recurs nach
Rom geben; ſie müſste belehrt werden, daſs ſie Onſt von neuem
der Excommunication verfallen würde

Die Befugnis, ohne ſpecielle Vollmacht von den päpſtlichen
en unterdeſſen zu abſolvieren, bloß Aus dem Grunde, eil
das längere arten dem Beichtkinde zu hart ſei, iſt durch Decret
des eiligen Officiums Junt  3 3 189 und päpſtlicher Ap
probation den Beichtvätern ausdrücklich ertheilt worden.

Der ſchwierigſte Punkt ird wohl In unſerem Falle die oben
Unter geſtellte Forderung bleiben, enn Sylvia die Nichtigkeit
der Ehe kennt Wäre eine zeitweilige Entfernung vom Hauſe nicht
möglich, und würde Sylvia nicht die Entſchiedenheit zeigen, das
jenige anzuwenden, was die nächſte Gefahr 3u ſündigen mn eine
entfernte umwandelte dann Are Unter keinen Umſtänden von Los
ſprechung die Rede, bis alles würde Iun Ordnung gebracht ſein

Valkenberg (Hollan Aug Lehmkuhl

111 von feierlichen Gelübden.) Im V  V  ahre
1894 egte Anton als Laienbruder des Kapuzinerordens die feierliche
rofeſs ab Derſelbe war, ahre alt, eingekleidet worden und
0 nach abgelegtem oviziat Im ahre 1891 die einfachen Ordens
gelübde abgelegt. Er zeigte ſich wohl ſchon QAma ziemlich ſcrupulös,
on aber entſprach EL vollkommen. Später zeigte ſich eine tiefe
Melancholie un dem Maße, daſs * In die Landesirrenanſtalt ab
gegeben werden muſste. Nach mehr als zweijähriger ege conſtatierte
die Direction, daſs 00 als geheilt entlaſſen werden önnte, aber warnte
entſchieden, ihn wieder dem Kloſterleben zuzuführen nton J ſe
aber bittet das Ordinariat, ihm die Dispens von den Ordensgelübden

erwirken und gibt An, daſs EL ſchon die Profeſs unfreiwillig ab⸗
gelegt habe und ſeither noch vielmehr von crupeln geängſtigt werde,
ſo daſs ETL unmögli Im Tden weiter (ben könne; auch ird C(O
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ſtatiert, daſs ſowohl der Vater, als die Schweſter des Laienbruders
irrſinnig geſtorben ſind

Das Ordinariat wendete ſich an den eiligen ＋ und legteden Fall vollinhaltlich vor und bemerkte, daſs, obwohl Ĩ vollſtändig
orrect die feierlichen Gelübde abgelegt und auch ſchriftlich damals
beſtätigt habe, daſs G ohne wang und mit vollem Bewuſstſeindies thue, ELr doch möglicherweiſe ſchon häreditär mit dem Irrſinneld geweſen ſei, und daſs die Direction der Irrenanſtalt die
Befürchtung ausſpreche, EL werde im Orden wieder In die frühereMelancholie zurückfallen. Hierauf gab die Ongr Inquisitionis.1 päpſtlicher Ermächtigung dem Biſchof die Vollmacht, den Laien⸗
bruder J von den feierlichen Gelübden 3u dispenſieren, ſo zwar,daſs derſelbe erlaubter und giltigerweiſe die Ehe mit einer Katholikineingehen könne, jedoch, falls dieſe Ehefrau vor ihm ſterben ſolle,
ETL keiner zweiten Ehe ſchreiten ürfe; ferner daſs ETL 3 ermahnenſei, daſs jede außereheliche Keuſchheitsſünde, auch eine Unde
das Keuſchheitsgelübde enthalte.Als beſondere Buße ſoll ihm der Biſchof auf Lebenszeit auflegen: wöchentli wenigſtens einmal den Roſenkranz von fünfGeſetzen zu eten; ährlich fünfmal und Weihnachten,Oſtern, ngſten Mariad Himmelfahrt und Allerheiligen die heiligenSacramente der Buße Uund des Altars zu empfangen; zweiagen, nach
ren der Unbe

eigener Qhl, ſtrenge zu faſten und zwar einmal zu
heiligen o

ſef

fleckten Empfängnis, das anderemal 3 ren des

Graz (Steiermark). Freiherr Oer, Domcapitular.

(Ehe uvn Gegenwart des Pfarrer und einesZeugen). un der Pfarrkirche 3u wurde eine Ehe Unter folgendenUmſtänden ingegangen 1) Nachdem ſich die Brautleute zur feſtgeſetztenStunde vor dem Altare eingefunden, nahm der fungierende rieſternach Vorleſung der nach dem Rituale die BraFragen tleute ſtellenden
emerkt zu

hre feierliche Einwilligung In die Ehe ohne * vielleicht
nicht erbet

haben, in Gegenwart eines Zeugen entgegen Der andere
Ene Zeuge, mittlerweile noch In der Kirche beſchäftigt,rſchien ſpäter vor deII Altare, nachdem die Abhörung des ehelichenConſenſes der BrautleUte ereits einigen Augenblicken be

gonnen hatte, ſo daſs dieſETL Zeuge nUuL noch bei dem folgendenTheile der Conſenserklärung der Nupturienten gegenwärtig war Esfrägt ſich kann man iun dieſvar des Pfarrers und
CUI Falle ſagen, daſs die Ehe in Gegen⸗

Concil vorſchreibt (decretu
zweier Zeugen, wie ES das Trienter

geſchloſſen wurde? „Tametsi“. Cap de Tef.).
Der

kein blboßer ACademicus iſt.
Fa ereignete ſich th 0  1 daſs die folgende Erörterung


